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Regeste
Staats- und Gemeindesteuer; Feststellungsverfügung
Erwägungen
E. 1
Der Rekurs wird im Sinne der Erwägungen gutgeheissen.
E. 2
Die Feststellungsverfügung vom 25. März 2013 wird aufgehoben.
E. 3
Stattdessen wird festgestellt, dass sich das Steuerdomizil ab dem 1. Januar 2011 weiterhin in D. im Kanton E. befindet.
E. 4
Es werden keine Kosten erhoben. Der bereits bezahlte Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 1‘000.-- wird dem Rekurrenten zurückerstattet.
E. 5
Die Steuerverwaltung hat dem Rekurrenten eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 4‘457.70 (inklusive Auslagen und MWSt) zu bezahlen.
E. 6
Mitteilung an den Vertreter, für sich und zhd. des Rekurrenten (2), die Gemeinde F. (1) und die Steuerverwaltung des Kantons Basel-Landschaft (3). Steuergerichtspräsident: C. Baader Gerichtsschreiber: D. Brügger
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